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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2017/452 DER KOMMISSION 

vom 13. März 2017 

über ein vorübergehendes Fangverbot für Seeteufel in den Gebieten VIIIc, IX und X sowie den 
Unionsgewässern von CECAF 34.1.1 für Schiffe unter der Flagge Frankreichs 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontroll
regelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik (1), insbesondere 
auf Artikel 36 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EU) 2017/127 des Rates (2) sind die Quoten für 2017 festgelegt worden. 

(2)  Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden 
Verordnung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder 
in diesem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2017 zugeteilte Quote erreicht. 

(3)  Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genannten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten 
Mitgliedstaat für das Jahr 2017 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang 
genannten Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten 
Zeitpunkt verboten. Nach diesem Zeitpunkt verboten sind insbesondere das Aufbewahren an Bord, das Umsetzen, das 
Umladen und das Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen getätigt werden. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. März 2017 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
João AGUIAR MACHADO 

Generaldirektor 

Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei   

ANHANG 

Nr. 03/TQ127 

Mitgliedstaat Frankreich 

Bestand ANF/8C3411 

Art Seeteufel (Lophiidae) 

Gebiet VIIIc, IX und X; CECAF 34.1.1 (Unionsgewässer) 

Datum der Schließung 16.2.2017   
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VERORDNUNG (EU) 2017/453 DER KOMMISSION 

vom 13. März 2017 

über ein vorübergehendes Fangverbot für Perlrochen in den Unionsgewässern des Gebiets VIId für 
Schiffe unter der Flagge Belgiens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontroll
regelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik (1), 
insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EU) 2017/127 des Rates (2) sind die Quoten für 2017 festgelegt worden. 

(2)  Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden 
Verordnung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder 
in diesem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2017 zugeteilte Quote erreicht. 

(3)  Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genannten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten 
Mitgliedstaat für das Jahr 2017 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang 
genannten Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten 
Zeitpunkt verboten. Nach diesem Zeitpunkt verboten sind insbesondere das Aufbewahren an Bord, das Umsetzen, das 
Umladen und das Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen getätigt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. März 2017 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
João AGUIAR MACHADO 

Generaldirektor 

Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei   

ANHANG 

Nr. 02/TQ127 

Mitgliedstaat Belgien 

Bestand RJU/07-D. 

Art Perlrochen (Raja undulata) 

Gebiet Gebiet VIId (Unionsgewässer) 

Datum der Schließung 27.1.2017   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/454 DER KOMMISSION 

vom 15. März 2017 

zum Widerruf der mit dem Durchführungsbeschluss 2013/707/EU der Kommission bestätigten 
Annahme eines Verpflichtungsangebots im Zusammenhang mit dem Antidumping- und dem 
Antisubventionsverfahren betreffend die Einfuhren von Fotovoltaik-Modulen aus kristallinem 
Silicium und Schlüsselkomponenten davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt aus der 
Volksrepublik China für die Geltungsdauer der endgültigen Maßnahmen im Hinblick auf vier 

ausführende Hersteller 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „Vertrag“), 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (1) (im Folgenden 
„Antidumpinggrundverordnung“), insbesondere auf Artikel 8, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (2) (im Folgenden 
„Antisubventionsgrundverordnung“), insbesondere auf Artikel 13, 

zur Unterrichtung der Mitgliedstaaten, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

A. VERPFLICHTUNG UND ANDERE GELTENDE MASSNAHMEN 

(1)  Mit der Verordnung (EU) Nr. 513/2013 (3) führte die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“) 
einen vorläufigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Fotovoltaik-Modulen aus kristallinem Silicium (im 
Folgenden „Module“) und von Schlüsselkomponenten davon (Zellen und Wafer) mit Ursprung in oder versandt 
aus der Volksrepublik China (im Folgenden „VR China“) in die Europäische Union (im Folgenden „Union“) ein. 

(2)  Eine Gruppe ausführender Hersteller erteilte der Chinesischen Handelskammer für die Ein- und Ausfuhr von 
Maschinen und Elektronikerzeugnissen (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and 
Electronic Products, im Folgenden „CCCME“) das Mandat, der Kommission in ihrem Namen ein Preisverpflich
tungsangebot vorzulegen, was die CCCME auch tat. Aus den Bedingungen dieses Preisverpflichtungsangebots geht 
klar hervor, dass es sich dabei um eine Bündelung individueller Preisverpflichtungsangebote der einzelnen 
ausführenden Hersteller handelt, die aus Gründen der praktischen Handhabung von der CCCME koordiniert 
werden. 

(3)  Mit dem Beschluss 2013/423/EU (4) akzeptierte die Kommission dieses Preisverpflichtungsangebot in Bezug auf 
den vorläufigen Antidumpingzoll. Mit der Verordnung (EU) Nr. 748/2013 (5) nahm die Kommission die 
technischen Änderungen in der Verordnung (EU) Nr. 513/2013 vor, die aufgrund der Annahme des Verpflich
tungsangebots bezüglich des vorläufigen Antidumpingzolls erforderlich geworden waren. 

(4)  Der Rat führte mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2013 (6) einen endgültigen Antidumpingzoll auf 
die Einfuhren von Modulen und Zellen mit Ursprung in oder versandt aus der VR China (im Folgenden 
„betroffene Waren“) in die Union ein. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2013 (7) führte der Rat 
außerdem einen endgültigen Ausgleichszoll auf die Einfuhren der betroffenen Waren in die Union ein. 
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(5)  Nachdem eine Gruppe ausführender Hersteller (im Folgenden „ausführende Hersteller“) gemeinsam mit der 
CCCME eine geänderte Fassung des Verpflichtungsangebots notifiziert hatte, bestätigte die Kommission mit dem 
Durchführungsbeschluss 2013/707/EU (1) die Annahme des Verpflichtungsangebots in der geänderten Fassung 
(im Folgenden „Verpflichtung“) für die Geltungsdauer der endgültigen Maßnahmen. Im Anhang jenes Beschlusses 
sind die ausführenden Hersteller aufgeführt, für die die Verpflichtung angenommen wurde; dabei handelt es sich 
unter anderem um 

a)  GCL System Integration Technology Co. Ltd zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen in der VR 
China, für die der folgende gemeinsame TARIC-Zusatzcode gilt: B850 (im Folgenden „GCL Technology“) 

b)  Hareon Solar Technology Co. Ltd zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen in der VR China und in 
der Union, für die der folgende gemeinsame TARIC-Zusatzcode gilt: B842 (im Folgenden „Hareon Solar“) 

c)  Jetion Solar (China) Co. Ltd zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen in der VR China und in der 
Union, für die der folgende gemeinsame TARIC-Zusatzcode gilt: B830 (im Folgenden „Jetion Solar“) 

d)  Zhongli Talesun Co. Ltd, zusammen mit seinem verbundenen Unternehmen in der Union, für die der folgende 
gemeinsame TARIC-Zusatzcode gilt: B922 (im Folgenden „Talesun Solar“) 

(6)  Mit dem Durchführungsbeschluss 2014/657/EU (2) nahm die Kommission einen Vorschlag an, der von den 
ausführenden Herstellern gemeinsam mit der CCCME zur Klärung der Umsetzung der Verpflichtung für die unter 
die Verpflichtung fallenden betroffenen Waren vorgelegt wurde, d. h. für Module und Zellen mit Ursprung in 
oder versandt aus der VR China, die derzeit unter den KN-Codes ex 8541 40 90 (TARIC-Codes 8541 40 90 21, 
8541 40 90 29, 8541 40 90 31 und 8541 40 90 39) eingereiht und von den ausführenden Herstellern 
hergestellt werden (im Folgenden „unter die Verpflichtung fallende Ware“). Die in Erwägungsgrund 4 genannten 
Antidumping- und Ausgleichszölle werden im Folgenden zusammen mit der Verpflichtung gemeinsam als 
„Maßnahmen“ bezeichnet. 

(7)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/866 (3) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
drei ausführende Hersteller. 

(8)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1403 (4) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
einen weiteren ausführenden Hersteller. 

(9)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2018 (5) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
zwei ausführende Hersteller. 

(10) Im Wege einer am 5. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Einleitungsbe
kanntmachung (6) leitete die Kommission eine Auslaufüberprüfung der Antidumpingmaßnahmen ein. 

(11) Im Wege einer am 5. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Einleitungsbe
kanntmachung (7) leitete die Kommission eine Auslaufüberprüfung der Ausgleichsmaßnahmen ein. 

(12) Im Wege einer am 5. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Einleitungsbe
kanntmachung (8) leitete die Kommission ferner eine teilweise Interimsüberprüfung der Antidumping- und der 
Ausgleichsmaßnahmen ein. 

(13)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/115 (9) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
einen weiteren ausführenden Hersteller. 

(14)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/185 (10) weitete die Kommission den mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1238/2013 des Rates eingeführten endgültigen Antidumpingzoll auf Einfuhren der betroffenen Waren mit 
Ursprung in oder versandt aus der VR China aus, und zwar auf aus Malaysia und Taiwan versandte Einfuhren der 
betroffenen Ware, ob als Ursprungserzeugnisse Malaysias oder Taiwans angemeldet oder nicht. 
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(15)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/184 (1) weitete die Kommission den mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1239/2013 des Rates eingeführten endgültigen Ausgleichszoll auf Einfuhren der betroffenen Waren mit 
Ursprung in oder versandt aus der VR China aus, und zwar auf aus Malaysia und Taiwan versandte Einfuhren der 
betroffenen Ware, ob als Ursprungserzeugnisse Malaysias oder Taiwans angemeldet oder nicht. 

(16)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1045 (2) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
einen weiteren ausführenden Hersteller. 

(17)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1382 (3) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
fünf weitere ausführende Hersteller. 

(18)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1402 (4) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
drei weitere ausführende Hersteller. 

(19)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1998 (5) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
fünf weitere ausführende Hersteller. 

(20)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/2146 (6) widerrief die Kommission die Verpflichtungsannahme für 
zwei weitere ausführende Hersteller. 

B. BEDINGUNGEN DER VERPFLICHTUNG 

(21)  Was die Verpflichtung betrifft, kann jeder ausführende Hersteller seine Verpflichtung während der Anwendung 
jederzeit freiwillig zurücknehmen. 

C. FREIWILLIGE RÜCKNAHME 

(22)  Jetion Solar, Hareon Solar und GCL Technology teilten der Kommission im Oktober 2016 mit, dass sie ihre 
Verpflichtungen zurücknehmen wollten. 

(23)  Im Januar 2017 teilte Talesun Solar der Kommission mit, dass es seine Verpflichtung zurücknehmen wolle. 

D. WIDERRUF DER VERPFLICHTUNGSANNAHME UND EINFÜHRUNG ENDGÜLTIGER ZÖLLE 

(24)  Somit zog die Kommission nach Artikel 8 Absatz 9 der Antidumpinggrundverordnung und nach Artikel 13 
Absatz 9 der Antisubventionsgrundverordnung sowie im Einklang mit den Bedingungen der Verpflichtung den 
Schluss, dass die Annahme der Verpflichtung für Jetion Solar, Hareon Solar, GCL Technology und Talesun Solar 
zu widerrufen ist. 

(25)  Demgemäß gelten nach Artikel 8 Absatz 9 der Antidumpinggrundverordnung und nach Artikel 13 Absatz 9 der 
Antisubventionsgrundverordnung automatisch der mit Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1238/2013 eingeführte endgültige Antidumpingzoll und der mit Artikel 1 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 1239/2013 eingeführte endgültige Ausgleichszoll für die Einfuhren der betroffenen Ware mit Ursprung 
in oder versandt aus der VR China, die von Jetion Solar, Talesun Solar, Hareon Solar und GCL Technology 
hergestellt wurde, und zwar ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung. 
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(26)  Außerdem weist die Kommission auf Folgendes hin: Haben die Zollbehörden der Mitgliedstaaten Hinweise darauf, 
dass der Preis, der auf der Verpflichtungsrechnung angegeben ist, nicht mit dem tatsächlich gezahlten Preis 
übereinstimmt, sollten sie im Rahmen einer Untersuchung feststellen, ob die Verpflichtung zur Berücksichtigung 
von Preisnachlässen bei den Verpflichtungsrechnungen verletzt oder der MEP nicht eingehalten wurde. Kommen 
die nationalen Zollbehörden zu dem Schluss, dass eine solche Verletzung vorliegt oder der MEP nicht eingehalten 
wurde, sollten sie infolgedessen die Zölle vereinnahmen. Um den nationalen Zollbehörden auf der Grundlage von 
Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags die Arbeit zu erleichtern, sollte die Kommission in solchen Fällen den 
vertraulichen Wortlaut der Verpflichtung und weitere die Verpflichtung betreffende Informationen zur ausschließ
lichen Verwendung in nationalen Verfahren weitergeben. 

(27)  Zu Informationszwecken sind in der Tabelle im Anhang dieser Verordnung die ausführenden Hersteller 
aufgeführt, für die die mit dem Durchführungsbeschluss 2013/707/EU erfolgte Annahme der Verpflichtung 
unberührt bleibt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Annahme der Verpflichtung wird für folgende Unternehmen widerrufen: 

Name des Unternehmens TARIC- 
Zusatzcode 

GCL System Integration Technology Co. Ltd, Konca Solar Cell Co. Ltd, Suzhou GCL Photovoltaic Tech
nology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Po
lysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power 
System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System 
(Shuzhou) Limited 

B850 

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd, Hareon Solar Technology Co. Ltd, Taicang Hareon Solar Co. Ltd, Hefei 
Hareon Solar Technology Co. Ltd, Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd, Altusvia Energy (Taicang) Co. 
Ltd zusammen mit ihrem verbundenen Unternehmen in der Union 

B842 

Jetion Solar (China) Co. Ltd, Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd, Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd zusammen 
mit ihrem verbundenen Unternehmen in der Union 

B830 

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd zusammen mit seinem verbundenen Unternehmen in der Union B922  

Artikel 2 

1. Haben die Zollbehörden Hinweise darauf, dass der Preis, der auf einer Verpflichtungsrechnung gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2013 und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2013, die von einem der Unternehmen erstellt wurde, dessen Verpflich
tungsangebot ursprünglich mit dem Durchführungsbeschluss 2013/707/EU angenommen wurde, nicht mit dem 
tatsächlich gezahlten Preis übereinstimmt und die Unternehmen die Verpflichtung daher verletzt haben könnten, können 
die Zollbehörden, sofern dies für die Zwecke der Durchführung nationaler Verfahren erforderlich ist, die Kommission 
ersuchen, ihnen eine Kopie der Verpflichtung und weiterer Informationen zu übermitteln, um den am Tag der 
Ausstellung der Verpflichtungsrechnung geltenden Mindesteinfuhrpreis („MEP“) zu überprüfen. 

2. Ergibt die Überprüfung, dass der gezahlte Preis unter dem MEP liegt, werden die infolgedessen nach Artikel 8 
Absatz 9 der Verordnung (EU) 2016/1036 und Artikel 13 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2016/1037 fälligen Zölle 
vereinnahmt. 

Ergibt die Überprüfung, dass bei der Handelsrechnung Nachlässe und Rabatte nicht berücksichtigt wurden, werden die 
infolgedessen nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2013 und Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2013 fälligen Zölle vereinnahmt. 
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3. Die Informationen nach Absatz 1 dürfen ausschließlich zur Durchsetzung der nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2013 und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 1239/2013 fälligen Zölle verwendet werden. In diesem Zusammenhang können die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten dem Zollschuldner diese Informationen übermitteln, und zwar ausschließlich zur Wahrung seiner 
Verteidigungsrechte. Solche Informationen dürfen unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. März 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Liste der Unternehmen: 

Name des Unternehmens TARIC-Zusatzcode 

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd B798 

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd B799 

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd B800 

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd B802 

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd 

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd 

B801 

Anhui Titan PV Co. Ltd B803 

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited 

TBEA SOLAR CO. LTD 

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT 

B804 

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd B806 

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd B807 

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD B808 

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd B811 

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD 

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD 

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD 

B812 

CSG PVtech Co. Ltd B814 

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd 

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd 

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd 

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd 

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd 

B809 

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd B816 

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd 

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD 

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD 

B817 

Zheijiang Era Solar Co. Ltd B818 

GD Solar Co. Ltd B820 

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd 

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd 

B821 
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Name des Unternehmens TARIC-Zusatzcode 

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd B822 

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd B824 

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd B826 

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd B827 

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD B828 

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd B829 

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd B831 

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd B832 

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd B833 

Jiangsu Runda PV Co. Ltd B834 

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd 

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd 

B835 

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd 

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd 

B837 

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd B838 

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd B839 

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd B840 

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd B841 

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd 

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd 

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd 

B793 

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd B843 

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd 

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd 

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd 

B795 

Juli New Energy Co. Ltd B846 

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd B847 

King-PV Technology Co. Ltd B848 
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Name des Unternehmens TARIC-Zusatzcode 

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) B849 

Lightway Green New Energy Co. Ltd 

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd 

B851 

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd B853 

NICE SUN PV CO. LTD 

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD 

B854 

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd B857 

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd B858 

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd B861 

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd B862 

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd B863 

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd B864 

Perlight Solar Co. Ltd B865 

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD 

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD 

B870 

Shanghai BYD Co. Ltd 

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd 

B871 

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd B872 

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd 

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd 

B873 

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD B874 

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD 

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd 

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd 

B875 

Shanghai ST Solar Co. Ltd 

Jiangsu ST Solar Co. Ltd 

B876 

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd B878 

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd 

Shanxi Topray Solar Co. Ltd 

Leshan Topray Cell Co. Ltd 

B880 

Sopray Energy Co. Ltd 

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd 

B881 
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Name des Unternehmens TARIC-Zusatzcode 

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD 

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD 

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd 

B882 

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD B883 

TDG Holding Co. Ltd B884 

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd 

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd 

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd 

B885 

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd B886 

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd B877 

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd B879 

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd B889 

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd B890 

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd B891 

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd B892 

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd 

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd 

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd 

B893 

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation (staatlich geführt) 

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd 

B896 

Yingli Energy (China) Co. Ltd 

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd 

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd 

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd 

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd 

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd 

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd 

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd 

B797 

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd 

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd 

B899 

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd B900 

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd B902 

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd B903 
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Name des Unternehmens TARIC-Zusatzcode 

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd B904 

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd B905 

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd 

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd 

B906 

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd B907 

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd B908 

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd 

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd 

B910 

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd B911 

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd B912 

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company 

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd 

B914 

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd B915 

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd B916 

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd 

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd 

B917 

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd 

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD 

B918 

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD B920   

16.3.2017 L 71/14 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/455 DER KOMMISSION 

vom 15. März 2017 

zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus 
plantarum (NCIMB 41638) und Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) als Zusatzstoff in 

Futtermitteln für Hunde 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung einer 
Zulassung bedürfen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen Zulassung. 

(2)  Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Zulassung der Zubereitung aus 
Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) und Lactobacillus rhamnosus 
(NCIMB 41640) vorgelegt. Dem Antrag waren die in Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(3)  Der Antrag betrifft die Zulassung der Zubereitung aus Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus 
plantarum (NCIMB 41638) und Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640), die in die Zusatzstoffkategorie 
„technologische Zusatzstoffe“ einzuordnen ist, als Zusatzstoff in Futtermitteln für Hunde. 

(4)  Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) zog in ihrem Gutachten vom 
1. Dezember 2015 (2) den Schluss, dass die Zubereitung aus Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus 
plantarum (NCIMB 41638) und Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die Umwelt hat. Des Weiteren kam die Behörde zu dem Schluss, dass 
die Zugabe des Zusatzstoffs zu pasteurisierter Milch oder einem Erzeugnis auf Haferbasis zu einer Säuerung führt, 
die zur Konservierung des so gewonnenen Futtermittels für Hunde beiträgt. Besondere Vorgaben für die 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht für erforderlich. Sie hat außerdem den Bericht 
über die Methode zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln geprüft, den das mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat. 

(5)  Die Bewertung der Zubereitung aus Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 
41638) und Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß 
Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher sollte die Verwendung dieser Zubereitung 
gemäß den Angaben im Anhang der vorliegenden Verordnung zugelassen werden. 

(6)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang genannte Zubereitung, die in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und die 
Funktionsgruppe „Konservierungsstoffe“ einzuordnen ist, wird unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen 
als Zusatzstoff in der Tierernährung zugelassen. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. März 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  

16.3.2017 L 71/16 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ANHANG 

Kenn
nummer 

des Zusatz
stoffs 

Name des 
Zulassungs

inhabers 
Zusatzstoff 

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, Analyse

methode 

Tierart oder 
Tierkate

gorie 
Höchstalter 

Mindestge
halt 

Höchstge
halt Sonstige Bestimmungen 

Geltungs
dauer der 
Zulassung KBE/kg Futtermittel 

Kategorie: technologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Konservierungsstoffe. 

1a001 — Lactobacillus 
fermentum 
(NCIMB 
41636), 
Lactobacillus 
plantarum 
(NCIMB 
41638) und 
Lactobacillus 
rhamnosus 
(NCIMB 
41640) 

Zusammensetzung des Zusatzstoffs 

Zubereitung aus Lactobacillus fer
mentum (NCIMB 41636), Lacto
bacillus plantarum (NCIMB 
41638) und Lactobacillus rhamno
sus (NCIMB 41640) mit einem 
Gesamtgehalt an Lactobacilli von 
mindestens 1,0 × 108 KBE/g Zu
satzstoff (mit einem Mindestge
halt jedes Lactobacillus von 1,0 × 
107 KBE/g Zusatzstoff) 

Charakterisierung des Wirkstoffs 

Lebensfähige Zellen von Lactoba
cillus fermentum (NCIMB 41636), 
Lactobacillus plantarum (NCIMB 
41638) und Lactobacillus rhamno
sus (NCIMB 41640) 

Analysemethode (1) 

Auszählung im Futtermittelzu
satzstoff: nach dem Ausstrich
verfahren unter Verwendung 
von MRS-Agar (EN 15787). 

Identifizierung: mittels Pulsfeld- 
Gel-Elektrophorese (PFGE) 

Hunde — — — 1.  In der Gebrauchsanweisung für den 
Zusatzstoff und die Vormischung 
sind die Lagerbedingungen anzuge
ben. 

2. Der Zusatzstoff darf nur in Haferer
zeugnissen und in pasteurisierter 
Milch verwendet werden. 

3.  Empfohlene Verwendungsmengen 
des Zusatzstoffs: 

— 6 × 108 KBE/kg Hafererzeugnis
sen (90 % Feuchtigkeitsgehalt); 

— 2,7 × 1010 KBE/kg pasteurisier
ter Milch. 

4.  Für Anwender des Zusatzstoffs und 
der Vormischungen müssen Futter
mittelunternehmer operative Verfah
ren und angemessene organisatori
sche Maßnahmen festlegen, um Risi
ken beim Einatmen und bei Haut- 
oder Augenkontakt zu vermeiden. 
Wenn die Risiken durch diese Ver
fahren und Maßnahmen nicht auf 
ein vertretbares Maß reduziert wer
den können, sind Zusatzstoff und 
Vormischungen mit geeigneter per
sönlicher Schutzausrüstung, ein
schließlich Hautschutz, zu verwen
den. 

5. April 
2027 

(1)  Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/456 DER KOMMISSION 

vom 15. März 2017 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Werte bei Einfuhren aus Drittländern zu berücksich
tigenden Kriterien sind in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A 
aufgeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. März 2017 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor 

Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1. 



ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 EG  184,2 

MA  96,4 

SN  196,7 

TN  182,1 

TR  84,7 

ZZ  148,8 

0707 00 05 TR  181,1 

ZZ  181,1 

0709 93 10 MA  45,7 

TR  149,7 

ZZ  97,7 

0805 10 22, 0805 10 24, 
0805 10 28 

EG  44,2 

IL  80,2 

MA  51,7 

TN  49,0 

TR  72,8 

ZZ  59,6 

0805 50 10 EG  68,9 

TR  70,0 

ZZ  69,5 

0808 10 80 CL  122,2 

CN  154,7 

US  105,5 

ZZ  127,5 

0808 30 90 AR  126,5 

CL  126,5 

CN  84,3 

TR  148,9 

ZA  118,6 

ZZ  121,0 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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III 

(Sonstige Rechtsakte) 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

BESCHLUSS DER EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE 

Nr. 36/17/COL 

vom 10. Februar 2017 

in Anbetracht der nicht wirksamen Einhaltung des in Anhang XIII Nummer 66n des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum genannten Rechtsakts (Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, 
zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 
Richtlinie 2004/36/EG, in der geänderten Fassung) und ihrer Durchführungsvorschriften in Bezug 
auf die Urkunden, die von der Hellenic Aviation Training Academy (HATA) ausgestellt wurden, 

und die Teil-66-Lizenzen, die auf der Grundlage dieser Urkunden erteilt wurden [2017/457] 

DIE EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE — 

gestützt auf den Rechtsakt gemäß Anhang XIII Nummer 66n des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(im Folgenden „EWR-Abkommen“) 

Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur 
Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG (1) 
in der geänderten Fassung (im Folgenden „Rechtsakt“), 

in der dem EWR-Abkommen durch Protokoll 1 angepassten Fassung, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 2 des 
Rechtsakts, 

gestützt auf Artikel 5 des Beschlusses des Ständigen Ausschusses Nr. 3/2012/SC vom 26. Oktober 2012 zur Festlegung 
der Verfahren für die die EFTA-Überwachungsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Artikel 3 des Protokolls 1 
zum Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs 
unterstützenden Ausschüsse, 

nach Anhörung des EFTA-Verkehrsausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Februar 2014 hat die Europäische Agentur für Flugsicherheit (im Folgenden „Agentur“) eine Inspektion (AIR. 
EL.02.2014) der Lufttüchtigkeitsstandards bei der Hellenic Civil Aviation Authority (Griechische Zivilluft
fahrtbehörde, HCAA) durchgeführt. Im Verlauf dieser Inspektion wurde eine Nichteinhaltung der Klasse D gemäß 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 628/2013 der Kommission (2) festgestellt, die bei nicht zeitnaher 
Korrektur Anlass zu Sicherheitsbedenken geben kann. 

(2)  Die Nichteinhaltung bezog sich auf einen mutmaßlichen Prüfungsbetrug bei dem gemäß Teil-147 genehmigten 
Ausbildungsbetrieb, der Hellenic Aviation Training Academy (HATA), mit der Genehmigungsnummer 
EL.147.0007. Anlass für die Sicherheitsbedenken war die Tatsache, dass für die Instandhaltung von 
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(1) ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1. 
(2) Der unter Anhang XIII Nummer 66qa des EWR-Abkommens genannte Rechtsakt (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 628/2013 der 

Kommission vom 28. Juni 2013 über die Arbeitsweise der Europäischen Agentur für Flugsicherheit bei Inspektionen zur Kontrolle der Normung und 
für die Überwachung der Anwendung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/2006 der Kommission (ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 46)). 



Luftfahrzeugen freigabeberechtigtes Personal eine Teil-66-Lizenz erteilt bekommen konnte, die von HATA auf der 
Grundlage von Anerkennungsurkunden nach Anhang III (Teil-66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 über die 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und 
Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten 
ausführen (1), ausgestellt wurde, und zwar auf der Grundlage mutmaßlich betrügerischer Tätigkeiten, sodass das 
freigabeberechtige Personal Rechte ausüben und Luftfahrzeuge nach der Instandhaltung freigeben kann, ohne über 
das notwendige Grundwissen über das Luftfahrzeug zu verfügen. 

(3)  Am 26. Februar 2014 entzog die HCAA der HATA die Genehmigung und unterrichtete alle zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten darüber, dass die HATA möglicherweise betrügerische Anerkennungsurkunden 
ausgestellt hat. 

(4)  Am 3. Juli 2014 vereinbarten die Agentur und die HCAA einen Plan mit Abhilfemaßnahmen, der u. a. die 
Untersuchung von Anerkennungsurkunden umfasste, die für die Erteilung von Teil-66-Lizenzen durch die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten verwendet wurden, sowie Anerkennungsurkunden, die noch nicht für 
die Erteilung von Teil-66-Lizenzen verwendet wurden. 

(5)  Am 9. Dezember 2014 veröffentlichte die Agentur ein Sicherheitsinformations-Bulletin (SIB Nr.: 2014-32), in 
dem sie über die Sicherheitsbedenken informierte, die sich aus dem mutmaßlichen Prüfungsbetrug bei der HATA 
ergeben könnten, und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen zum Umgang mit 
dieser Situation empfahl. 

(6)  Im April 2016 führte die Agentur eine weitere Normungsinspektion bei der HCAA durch. Im Verlauf dieser 
Inspektion überprüfte die Agentur den vereinbarten Plan mit Abhilfemaßnahmen und kam zu dem Ergebnis, dass 
die HCCA nicht in der Lage gewesen war, die vereinbarten Maßnahmen fristgemäß und angemessen umzusetzen. 
Daher übermittelte die Agentur der HCCA im Mai 2016 nach Artikel 22 Absatz 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 628/2013 einen zusätzlichen Bericht. 

(7)  Da die HCAA bei der HATA nur unzureichende Untersuchungen durchgeführt hatte, um den von dieser 
Organisation mutmaßlich begangenen Betrug aufzudecken, und die von der HATA auf der Grundlage von 
Anerkennungsurkunden erteilten Teil-66-Lizenzen nur unvollständig überprüft hatte, bestehen die Sicherheits
bedenken nach wie vor. Bedenken bestehen hinsichtlich der von der HATA ausgestellten Anerkennungsurkunden 
für die Absolvierung der Prüfungen über das Grundwissen in den technischen Modulen 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
und 17). 

(8)  Vor diesem Hintergrund empfahl die Agentur, dass Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 nicht 
mehr auf die Anerkennungsurkunden Anwendung findet, die von der HATA für die Absolvierung der Prüfungen 
über das Grundwissen in den technischen Modulen ausgestellt wurden, sowie nicht mehr auf die Teil-66- 
Lizenzen, die von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Anerkennungsurkunden 
erteilt wurden. Darüber hinaus haben diese zuständigen Behörden geeignete Abhilfe- und Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. 

(9)  Am 19. Dezember 2016 beschloss die Kommission, dass die Anerkennungsurkunden für die Prüfung des 
Grundwissens in technischen Modulen, die von der Hellenic Aviation Training Academy (HATA) nach Anhang IV 
(Teil-147) 147.A.145(a)(4) und Anlage III von Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 ausgestellt wurden 
und die von einem Antragsteller für die Erteilung einer Teil-66-Lizenz durch die zuständigen Behörden nach 
Anhang III (Teil-66) 66.B.100 jener Verordnung vorgelegt werden, keine wirksame Einhaltung der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 darstellen (2). 

(10)  Infolgedessen beschloss die Kommission ebenfalls, dass die Teil-66-Lizenzen für die Luftfahrzeuginstandhaltung, 
die von den zuständigen Behörden nach Anhang III (Teil-66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 auf der 
Grundlage von Anerkennungsurkunden erteilt wurden, die die HATA nach Anhang IV (Teil-147) 147.A.145(a)(4) 
und Anlage III von jener Verordnung für die Absolvierung von Prüfungen des Grundwissens in den technischen 
Modulen ausgestellt hat, keine wirksame Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 darstellen. 

(11)  Daher ist es notwendig, dass die EFTA-Überwachungsbehörde einen entsprechenden Beschluss hinsichtlich der 
Teil-66-Lizenz für die Luftfahrzeuginstandhaltung durch die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten 
verabschiedet und die EFTA-Staaten Korrekturmaßnahmen ergreifen, um unter den gegebenen Umständen das 
erforderliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

(12)  Im Einklang mit Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 ist ein Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde 
in Bezug auf die Anerkennung der betreffenden Urkunden sowie der von den zuständigen Behörden zu 
ergreifenden Abhilfe- und Schutzmaßnahmen in allen EFTA-Staaten bekannt zu machen — 
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(1) Der unter Anhang XIII Nummer 66q des EWR-Abkommens genannte Rechtsakt (Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission vom 
26. November 2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und 
Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (ABl. L 362 vom 
17.12.2014, S. 1)). 

(2) Siehe Beschluss (EU) 2016/2357 der Kommission vom 19. Dezember 2016 über die nicht wirksame Einhaltung der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und ihrer Durchführungsvorschriften in Bezug auf die Urkunden, die von der 
Hellenic Aviation Training Academy (HATA) ausgestellt wurden, und die Teil-66-Lizenzen, die auf der Grundlage dieser Urkunden erteilt 
wurden (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 72). 



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Die folgenden Urkunden stellen keine wirksame Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und ihrer Durch
führungsvorschriften dar: 

die Teil-66-Lizenzen für die Luftfahrzeuginstandhaltung, die von den zuständigen Behörden nach Anhang III (Teil- 
66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission auf der Grundlage von Anerkennungsurkunden erteilt 
wurden, die die Hellenic Aviation Training Academy nach Anhang IV (Teil-147) 147.A.145(a)(4) und Anlage III von 
jener Verordnung für die Absolvierung von Prüfungen des Grundwissens in den technischen Modulen ausgestellt hat. 

Artikel 2 

Abhilfemaßnahmen 

1. Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten, die Teil-66-Lizenzen auf der Grundlage von Anerkennungsurkunden 
erteilt haben, die von der HATA für die Absolvierung von Prüfungen des Grundwissens in technischen Modulen 
ausgestellt wurden, müssen innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Notifizierung dieses Beschlusses eine 
Neubewertung jeder hiervon betroffenen Teil-66-Lizenz vornehmen und hierbei unbeschadet dieses Beschlusses die 
Empfehlungen berücksichtigen, die in dem Sicherheitsinformations-Bulletin EASA SIB Nr.: 2014-32 (in seiner neuesten 
Fassung) gegeben wurden, das von der Agentur am 9. Dezember 2014 veröffentlicht wurde. 

2. Nach Abschluss dieser Neubewertung unternehmen die zuständigen Behörden Folgendes: 

a)  Sofern dies gemäß Artikel 1 gerechtfertigt ist, schränken sie die Teil-66-Lizenz ein, setzen sie aus oder widerrufen 
diese gegebenenfalls nach Anhang III (Teil-66) 66.B.500 und 

b)  unterrichten auf jeden Fall die EFTA-Überwachungsbehörde und die Agentur über die Ergebnisse dieser 
Neubewertung. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss ist an die EFTA-Staaten gerichtet und tritt am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft. 

Brüssel, den 10. Februar 2017 

Für die EFTA-Überwachungsbehörde 

Helga JÓNSDÓTTIR Carsten ZATSCHLER 

Mitglied des Kollegiums Direktor  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 276 vom 20. Oktober 2010) 

Auf Seite 38, Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Anstatt:  „(2) Diese Richtlinie gilt für Tiere, die in Verfahren verwendet werden oder verwendet werden sollen 
oder die speziell gezüchtet werden, damit ihre Organe oder Gewebe zu wissenschaftlichen Zwecken 
verwendet werden können.“ 

muss es heißen:  „(2) Diese Richtlinie gilt, wenn Tiere in Verfahren verwendet werden oder verwendet werden sollen 
oder wenn Tiere speziell gezüchtet werden, damit ihre Organe oder Gewebe zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet werden können.“   

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission vom 18. Februar 
2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern 

und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 239 vom 6. September 2013) 

Auf Seite 86, Artikel 3 Absatz 4, einleitender Satz: 

Anstatt:  „Ab dem 26. September 2015 müssen Lieferanten, die Verbundanlagen aus Warmwasserspeichern und 
Solareinrichtungen in Verkehr bringen und/oder in Betrieb setzen, sicherstellen, dass“ 

muss es heißen:  „Ab dem 26. September 2015 müssen Lieferanten, die Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und 
Solareinrichtungen in Verkehr bringen und/oder in Betrieb setzen, sicherstellen, dass“. 

Auf Seite 86, Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe a: 

Anstatt:  „a)  für jede Verbundanlage aus Warmwasserspeicher und Solareinrichtung ein gedrucktes, in Format 
und Inhalt den Angaben von Anhang III Nummer 3 entsprechendes Etikett mit Angabe der 
Energieeffizienzklassen gemäß Anhang II Nummer 1 bereitgestellt wird;“ 

muss es heißen:  „a)  für jede Verbundanlage aus Warmwasserbereiter und Solareinrichtung ein gedrucktes, in Format 
und Inhalt den Angaben von Anhang III Nummer 3 entsprechendes Etikett mit Angabe der 
Energieeffizienzklassen gemäß Anhang II Nummer 1 bereitgestellt wird;“. 

Auf Seite 86, Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe b: 

Anstatt:  „b)  für jede Verbundanlage aus Warmwasserspeicher und Solareinrichtung ein Produktdatenblatt 
gemäß Anhang IV Nummer 4 bereitgestellt wird;“ 

muss es heißen:  „b)  für jede Verbundanlage aus Warmwasserbereiter und Solareinrichtung ein Produktdatenblatt gemäß 
Anhang IV Nummer 4 bereitgestellt wird;“. 
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Auf Seite 86 Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d: 

Anstatt:  „d)  Werbung, die sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus Warmwasserspeicher und 
Solareinrichtung bezieht und Angaben zum Energieverbrauch oder zum Preis enthält, einen 
Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells bei durchschnittlichen Klimaver
hältnissen umfasst;“ 

muss es heißen:  „d)  Werbung, die sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus Warmwasserbereiter und 
Solareinrichtung bezieht und Angaben zum Energieverbrauch oder zum Preis enthält, einen 
Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells bei durchschnittlichen Klimaver
hältnissen umfasst;“. 

Auf Seite 86 Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe e: 

Anstatt:  „e)  technisches Werbematerial, das sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus 
Warmwasserspeicher und Solareinrichtung bezieht und dessen besondere technische Parameter 
beschreibt, einen Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells bei durchschnitt
lichen Klimaverhältnissen umfasst.“ 

muss es heißen:  „e)  technisches Werbematerial, das sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus 
Warmwasserbereiter und Solareinrichtung bezieht und dessen besondere technische Parameter 
beschreibt, einen Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells bei durchschnitt
lichen Klimaverhältnissen umfasst.“ 

Auf Seite 87 Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b: 

Anstatt:  „b)  zum Verkauf, zur Miete oder zum Mietkauf angebotene Verbundanlagen aus Warmwasserspeichern 
und Solareinrichtungen, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Endnutzer die 
Verbundanlage aus Warmwasserspeicher und Solareinrichtung ausgestellt sieht, zusammen mit den 
gemäß Anhang VI Nummer 3 bereitgestellten Informationen vermarktet werden;“ 

muss es heißen:  „b)  zum Verkauf, zur Miete oder zum Mietkauf angebotene Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern 
und Solareinrichtungen, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Endnutzer die 
Verbundanlage aus Warmwasserbereiter und Solareinrichtung ausgestellt sieht, zusammen mit den 
gemäß Anhang VI Nummer 3 bereitgestellten Informationen vermarktet werden;“. 

Auf Seite 87 Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe c: 

Anstatt:  „c)  Werbung, die sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus Warmwasserspeicher und 
Solareinrichtung bezieht und Angaben zum Energieverbrauch oder zum Preis enthält, einen 
Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells hinsichtlich der Warmwasserbereitung 
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen umfasst;“ 

muss es heißen:  „c)  Werbung, die sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus Warmwasserbereiter und 
Solareinrichtung bezieht und Angaben zum Energieverbrauch oder zum Preis enthält, einen 
Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells hinsichtlich der Warmwasserbereitung 
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen umfasst;“. 

Auf Seite 87 Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe d: 

Anstatt:  „d)  technisches Werbematerial, das sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus 
Warmwasserspeicher und Solareinrichtung bezieht und dessen besondere technische Parameter 
beschreibt, einen Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells hinsichtlich der 
Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen umfasst.“ 

muss es heißen:  „d)  technisches Werbematerial, das sich auf ein bestimmtes Modell einer Verbundanlage aus 
Warmwasserbereiter und Solareinrichtung bezieht und dessen besondere technische Parameter 
beschreibt, einen Hinweis auf die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Modells hinsichtlich der 
Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen umfasst.“  
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Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission vom 5. März 2014 
zur Änderung der delegierten Verordnungen (EU) Nr. 1059/2010, (EU) Nr. 1060/2010, (EU) 
Nr. 1061/2010, (EU) Nr. 1062/2010, (EU) Nr. 626/2011, (EU) Nr. 392/2012, (EU) Nr. 874/2012, (EU) 
Nr. 665/2013, (EU) Nr. 811/2013 und (EU) Nr. 812/2013 der Kommission im Hinblick auf die 

Kennzeichnung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Internet 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 147 vom 17. Mai 2014) 

Auf Seite 9, Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c zur Änderung von Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 812/2013: 

Anstatt:  „b)  zum Verkauf, zur Miete oder zum Mietkauf angebotene Verbundanlagen aus Warmwasserspeichern 
und Solareinrichtungen, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Endnutzer die 
Verbundanlage aus Warmwasserspeicher und Solareinrichtung ausgestellt sieht, zusammen mit den 
gemäß Anhang VI Nummer 3 bereitgestellten Informationen vermarktet werden, es sei denn, das 
Angebot erfolgt über das Internet; in diesem Fall gelten die Bestimmungen des Anhangs X;“ 

muss es heißen:  „b)  zum Verkauf, zur Miete oder zum Mietkauf angebotene Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern 
und Solareinrichtungen, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Endnutzer die 
Verbundanlage aus Warmwasserbereiter und Solareinrichtung ausgestellt sieht, zusammen mit den 
gemäß Anhang VI Nummer 3 bereitgestellten Informationen vermarktet werden, es sei denn, das 
Angebot erfolgt über das Internet; in diesem Fall gelten die Bestimmungen des Anhangs X;“.  
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